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Anerkennungdes öffentlichen Charskters des Dienstverhältlisses der
pragmatisch angestellten Gemeindebediensteten .DerVerfassungsgerichts¬

hofhatin seinerletztenSessioneinefür Gemeindeangestelltewichtig
Entscheidunggestellt ,indemerzuRechterkannte,daßzurgerichtli¬
chen Entscheidungüber Ansprücheaus demDienstverhältnis einesder
DienstordnungunterliegendenGemeindeangestelltengegenüberdemDienst-¬
geber ( Gemeinde )wederdie ordentlichenGerichtenochderVerwaltungs-¬
gerichtshof sondern der Verfassungsgerichtshof zuständig ist .DieEnt - ¬

scheidungberuht auf der Erwägung ,daß das Dienstverhältnis vonGe- ¬
meindeangestellten,die einer als Normfür die AnstellungvonPersonan
zurBesorgungderallgemeinenöffentlichenVerwaltunggeschaffenen
Dienstordnung( . B.der beimWienerMagistratbestehenden )unterstellt
sind ,gleichdemder pragmatischEngestellten des Bundesals einöffent

lich -rechtlichesanzusehenist .DerUnterschiedgegenüberdembisheri¬
gen Zustande ,daß nämlichüber derartige AnsprüchedieZivilgerichte
judizierten ,wirdvomVerfassungsgerichtshofdamitbegründet ,daßdurc

Art .115 und 116 des . . G .auch die Gemeinden zur Besorgung der
allgemeinenstaatlichenVerwaltungberufenwurdenunddaßsomitdas
Hofdekret vom16 August1841 ,wonachStreitigkeiten zwischendem
AerarundEandesfürstlichenBeamtenüber BesoldungundGebührenvon
derKompetenzderZivilgerichteausgeschlossensind ,aufAngestellte
der Gemeindendannanzuwendensind ,denndasRechtsverhältnis ,indem
sie zur Gemeindestehen ,durchVorschriftengeordnetist ,welcheanalog
jenensind ,diefürdasVerhältnisderStaatsangestelltenzumStaate
bestehen .ImZusammenhangdamitwurdebekenntlichdie Kompetenzdes
Verfassungsgerichtshofes gegenüber der des ffrüheren Reichsgerichtes
dahinerweiters ,daßer nichtnurüberAnsprücheandenPundunddie
Länder ,sondernauchüberAnsprücheandie Gemeindenzuerkennenhat ,
sofernesie imordentlichenRechtswegenichtauszutragensind .Der
VerfassungsgenchtshofführtinderBegründungseinesErkenntnisses
nonh aus ,daß für die Beurte lung der Kompetenz die Art der Dienste

unentscheidendsei ,daßsich die Kompetenzvielmehrlediglichdannach
richte ,ob ein imWegeder wechselseitigenVereinbarungenzustandege- ¬
kommenerVertrag oder eine Anstellung durch VerleihungdesDienstpo- ¬
stensaufGrundvonNormenvorliege ,diefürdieBesorgungderöffent-¬
lichen StaatlichenVerwaltunggeschaffenwurdan( pragmatischesDienst-¬
verhältnis ) .Durchdas obige Erkenntnis hat derVerfassungsgerichtshof
der durchdas BundesverfassungsgesetzbewirktenVeränderunginder
Stellung der Gemeindenim Staate auch auf dem Gebiete desBeamten- ¬

rechtesRechnunggetragen.

DieGewundheitsverhäktnisseimDezember.DerKrankenstandunddie
Sterblichkeit waren mit Rücksicht auf die kalte Jahreszeit nicht
hoch ,warenaberimVergleichzudenVormonatengestiegen .Während
Mitte Dezemberin Deutschlendschon die Grippe herrschte ,warenin
Wiennochkeine Anzeichender Epidemievorhanden .DieInfektions¬
krankheiten wiesen einen sehr niedrigen Stand auf .Die Sterblichkeit

warhönerals imVormonat ,aber niedriger als imDezemberderletzten
vier Jahre .DiehöhereSterblichkeitbetraf sämtlicheGruppenvon
Todesursachen,ammeistendieKrankheitenderKreislauforgane.Der
Dezemberendet mit einem Defizit in der Volksbewegung ,da rund2273
Lebendgeburten2461Todesfällengegenüberstehen.

Gasverlustbei Badeöfen ,BeivielenGasbadeöfenkannunabsichtlich
und unbemerktder Gashahngeöffnet werden und das Gas ungenütztdurch
denSchornsteinentweichen.Gasgeruchist dabeinichtwahrnehmbar .
DasolcherartausgeströmteGasmengennaturgemäßauchbezahltwerden
müssenunddieRechnungsbeiträgeoftsehrgroßsind ,werdenbesondere
Vorsichtbei BenützungderBadeöfenundtäglichesAblesenderGas¬
nesseriningeressederSebabnehnerdringendstsapronlen
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DieFürsorgeabgabevondenLebensmittelzuschüssen,UeberInterventicn
einigerMitgliederder ImAbbaugesetzvorgesehenenparitätsischen
Kommission,die gleichzeitigMitgliederdesGemeinderatessind ,hat
eine Aussprache zwischen demFinanzreferenten der GemeindeWienund
demPräsidium des WienerIndustriellenverbandes stattgefunden .In
dieser legte der Finanzrefent Stadtrat Breitner dar ,dass die Gemein - ¬

deWiendurchdasGesetzüberdenAbbauderLebensmittelzuschüsse
eineempfindlicheBelastungerfahre ,indemsie nichtnurihrenAnge-¬
stelltendieZuschüsseleistenmuss ,sonderndieVerteuerungderra-¬
tioniertenArtikelfür die Pfleglingein denVersorgnungshöusern,
Krankenanstalten ,Irrenanstalten etc .aus eigenemzu tragen hat .Aus
diesemGrundeistbdie GemeindeWien ,wennsie die Fürsorgabgabenicht

im Prozentausmasserhöhensoll ,auf die Fürsorgeabgabevon denLe- ¬
bensmittelzuschüssenangewiesen.InAnbetrachtdervomWienerIndu-¬
striellenverband gegebenen Aufklärung erklärt sich die GemeindeWien

jedochbereit ,auf die FürsorgeabgabevondenKinderzuschüssenzu
verzichten ,daes sichhierumeineArtSozialversicherungseinrich¬
tung handelt .Mit Rücksicht auf dieses EntgegenkommenderGemeinde

Wienhat der AusschussdesWienerIndustriellenverbandesbeschlossen,
denVerbandsmitgliedernzuempfehlen,dieFürsorgabgabevonden
Grundzuschüssen ( für den Arbeiter und Angestellten selbst )undvon
den Zuschüssenfür die Ehefrau ( Wortschaftsführerin ) zuleisten .
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